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Zu obiger Anfrage erlaube ich mir, folgendes mitzuteilen: 

Novellen abge~ndert oder ergänzt wurden, fällt nicht in 

den Wirkungsbereich meines Ressorts. 

Es kann daher jenem Behelf, den ich aus Entgegenkommen 

dem Bundesrat seinerzeit zur VerfUgung gestellt habe, 

keine Authentizität beigemessen werden. Allerdings geht 

rlicser Text von der juristischen Selb8tverst~~dlichkeit 

aus, daß durch eine Gesetzesnovelle ein bestehendes Gesetz 

nur in jenem Un:fange abgeände:rt '.d.rd, 81s di('D :Ln d(~r no
velle ausdrlicklich angeflihrt ist, (loh., daL) jene S"t(:,11en 

der Novelle nicht an-

geordnet wird, in Geltung bleiben. 

Diese Meinung teilen - wie die langjährige Praxis des 

Parlaments zeigt - sowohl der Bundesrat als auch der 

Nationalrat. Da Ihnen der dem Bundesrat zur VerfUgung 

gestellte Behelf bekannt ist, erUbrigt sich dessen noch-

Wien, am 16.Februar 1970 

Der Bundesminister: 
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